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Bisherige Satzung 

 

 

S a t z u n g 

 

der Stadt Landau in der Pfalz über die Benutzung von 

 Obdachlosenunterkünften 

 

 

vom 29.08.2018, 

zuletzt geändert durch Satzung vom 18.05.2022*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stadtrat hat am 28.08.2018 auf Grund 

 

des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) i.d.F. 

der Bek. vom 31.01.1994 (GVBl. Seite 153), zuletzt geändert durch 

Landesgesetz vom 02.03.2017 (GVBl. Seite 21), 

 

 

der §§ 2 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) i. d. F. vom 

20.06.1995 (GVBl. Seite 175), zuletzt geändert durch Landesgesetz 

vom 22.12.2015 (GVBl. Seite 472)  

 

folgende Satzung beschlossen:  

 

 

 

 

*) 
Änderungshistorie am Dokumentenende

 

Geänderte Satzung 

 

 

S a t z u n g 

 

der Stadt Landau in der Pfalz über die Benutzung von 

 Obdachlosenunterkünften 

 

 

vom 29.08.2018, 

zuletzt geändert durch Satzung vom ..........*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stadtrat hat am 28.08.2018 auf Grund 

 

des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) i.d.F. 

der Bek. vom 31.01.1994 (GVBl. Seite 153), zuletzt geändert durch 

Landesgesetz vom 02.03.2017 (GVBl. Seite 21), 

 

 

der §§ 2 und 7 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) i. d. F. vom 

20.06.1995 (GVBl. Seite 175), zuletzt geändert durch Landesgesetz 

vom 22.12.2015 (GVBl. Seite 472)  

 

folgende Satzung beschlossen:  

 

 

 

 

*) 
Änderungshistorie am Dokumentenende

 

Anmerkungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu 
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.......... 

 

§ 12 

Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 

 

(1)  Bemessungsgrundlagen für die Höhe der Benutzungsgebüh-

ren sind die Zahl der zugewiesenen Unterkunftsplätze und 

der Benutzungszeitraum nach Monaten.  

 

 Die Benutzungsgebühr pro Unterkunftsplatz und Monat be-

trägt in der Unterkunft 

  

 Prießnitzweg 7:                                                         390,- € 

 

          Horstschanze 8 und 10 (ehem. Hotel Kurpfalz):      410,- € 

 

          Schlachthofstraße 7 (ehem. PVA Gebäude):            410,- € 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Neben- und Betriebskosten sind Bestandteil der Benutzungs-

gebühren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........... 

 

§ 12 

Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 

 

(1)  Bemessungsgrundlagen für die Höhe der Benutzungsgebüh-

ren sind die Zahl der zugewiesenen Unterkunftsplätze und der 

Benutzungszeitraum nach Monaten.  

 

 Die Benutzungsgebühr pro Unterkunftsplatz und Monat be-

trägt in den Gemeinschaftsunterkünften 

  

a) Prießnitzweg 7:                                                          450,- € 

 

b) Horstschanze 8 und 10 (ehem. Hotel Kurpfalz) und       

                Schlachthofstraße 7 (ehem. PVA Gebäude) 

(Obdachlosenunterkünfte, Schwerpunkt 

Flüchtlingsunterbringung):                                       490,- € 

 

Sofern die Stadt weitere Gemeinschaftsunterkünfte für die 

Unterbringung bestimmt, richtet sich die Benutzungebühr 

hierfür bis zu einer Nachkalkulation nach der in Satz 2, Buch-

stabe b) bestimmten Benutzungsgebühr. 

 

(2)  Neben- und Betriebskosten sind Bestandteil der Benutzungs-

gebühren. 

 

(3) Soweit einzelne Wohnungen von der Stadt zur Unterbrin-

gung von Obdachlosen oder Flüchtlingen angemietet wer-

den, ist im Falle der Einweisung als Benutzungsgebühr die 

Kaltmiete zuzüglich der für die Wohnung anfallenden Ne-

benkosten, geteilt durch die Zahl der in der Wohnung vor-

handenen Unterkunftsplätze, zu zahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

Neu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu 
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(3) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr nach Kalenderta-

gen wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen 

Gebühr zugrunde gelegt. 

 

 

........... 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. September 2018 in Kraft. Gleichzei-

tig tritt die „Satzung der Stadt Landau in der Pfalz über die 

Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen-

unterkünften (Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte)“ 

vom 04. Juli 2007, zuletzt geändert durch Satzung vom 

04.02.2009, außer Kraft. 

 

 

Landau in der Pfalz, 29.08.2018 

Die Stadtverwaltung 

 

 

 

Thomas Hirsch 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr nach Kalenderta-

gen wird für jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen 

Gebühr zugrunde gelegt. 

 

 

........... 

 

§ 15 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. September 2018 in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die „Satzung der Stadt Landau in der Pfalz über die Erhe-

bung von Gebühren für die Benutzung von Obdachlosenunter-

künften (Gebührensatzung Obdachlosenunterkünfte)“ vom 04. 

Juli 2007, zuletzt geändert durch Satzung vom 04.02.2009, außer 

Kraft. 

 

 

Landau in der Pfalz, 29.08.2018 

Die Stadtverwaltung 

 

 

 

Thomas Hirsch 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung 
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Änderungshistorie: 

 

*) geändert durch Satzung vom 18.05.2022 

gem. Stadtratsbeschluss vom 17.05.2022  

in Kraft seit 01.06.2022 

 

 

Änderungshistorie: 

 

*) geändert durch Satzung vom 18.05.2022 

gem. Stadtratsbeschluss vom 17.05.2022  

in Kraft seit 01.06.2022 

 

*) geändert durch Satzung vom ......... 

gem. Stadtratsbeschluss vom .........  

in Kraft seit ........... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neu 

 


